
DMSB Fachtagung Motorsport und Umwelt Dr. Rüdiger Böngeler

Frankfurt, 20. Januar 2007

„Wir kommen…“ 

Auch dem Umweltbeauftragten einer 
Veranstaltung steht die Möglichkeit offen 

bei Umweltdelikten die Polizei zu 
informieren.

Aber 

Achtung!
Hier wird u.U. ein Prozess mit 

schwerwiegenden Folgen in Gang gesetzt.

Schreitet die Polizei ein, kann dies 
Wirkung auf die Genehmigungsbehörde 
haben, die dann u.U. eine kommende 

Veranstaltung in Frage stellt.

Daher immer zuerst versuchen die 
Probleme selbst zu lösen, bevor man sie 

in andere Hände legt.
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Der Umweltbeauftragte…

… macht in der Regel nicht nur Kreuze in 
die Kontrollliste des DMSB, sondern hilft 
wo er kann. 

Und manchmal ist sicherlich auch ein 
Eingreifen notwendig…
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Die ‚Eingriffsschwelle‘ ist sehr individuell 
unterschiedlich. Sie hängt nicht nur vom 
Umweltbeauftragten selbst ab, sondern 
auch u.a. von der Gesamtqualität der 
Veranstaltung. 
Da lässt sich über manches hinwegsehen 
oder mit einem netten Hinweis beheben…
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Wenn Grenzen überschritten werden muss aber 
eingegriffen werden… 
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Motorradsport Automobilsport

Umweltcode der FIM §
Nationales Recht

Über die Kontrolllisten lassen 
sich die Veranstaltungen 
bewerten. 

Umweltdelikte von wenigen 
sollten nicht zwangsläufig die 
Gesamtqualität mindern.

International besteht bei der 
FIM die Sanktionierung über 
den Umweltcode.

Die FIA verweist auf nationales 
Recht. Dies sind dann 
Umweltdelikte im Sinne 
unserer Gesetzgebung… ein 
typisches Betätigungsfeld für 
die ‚Umweltpolizei‘.
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Umweltpolizei

Der Umweltschutz ist in vielen Einzelgesetzen und Verordnungen
geregelt, für die der Bund oder das Land zuständig sind. 

Verstöße gegen diese Gesetze sind meist Ordnungswidrigkeiten, die mit 
Geldbußen bestraft werden können. 
Besonders schwere Verstöße, bei denen das Umweltrecht absichtlich 
missachtet und der Umwelt schwerer Schaden zugefügt wird (z. B. 
Ablassen von Altöl in der Natur), sind Umweltstraftaten, die mit 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden können.

Fachkommissariate der Polizei sind auf Umweltdelikte spezialisiert. 
(z.B. Polizeiinspektion Braunschweig - Zentraler Kriminaldienst -
Fachkommissariat 3.3……).



DMSB Fachtagung Motorsport und Umwelt Dr. Rüdiger Böngeler

Frankfurt, 20. Januar 2007

Umweltdelikte 2004 (insgesamt in Deutschland)

Verteilung der Umweltdelikte

Vergleich der Tätergruppen
Private 15,8 %
Industrie/Gewerbe 34,2 %
Schiffsbetriebe 29,1 %
landwirtschaftliche Betriebe 9,8 %
Öffentliche Betriebe 2,2 %
Unbekannt 8,9 %

Quelle: UMWELTBUNDESAMT
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Verteilung auf einzelne Delikte (lt. Bundesumweltamt 2004)
Umweltgefährdende Abfallbeseitigung - § 326 StGB (3 312) = 84,1 %
Gewässerverunreinigung - § 324 StGB (296) = 7,5 %
Bodenverunreinigung - § 324 a StGB (148) = 3,8 %

§ 324a
Bodenverunreinigung
(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe in den Boden einbringt, eindringen läßt oder freisetzt und diesen dadurch 

in bedeutendem Umfang2
.

in einer Weise, die geeignet ist, die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert oder ein Gewässer zu 
schädigen, oder

1
.

verunreinigt oder sonst nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
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Bußgeldkatalog Gewässerschutz Baden-Württemberg
Bußgeldkatalog Umwelt - Abschnitt B - Einzelne Ordnungswidrigkeiten

2. Unbefugtes Einleiten von (flüssigen) Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
(§ 41 Abs. 1 Nr. 1 WHG)

Straftat nach den §§ 324, 326, 330, 330a StGB
…..

2.1 Einleiten von Mineralöl, Pflanzenschutzmitteln…
2.1.1 bis zu 1 Liter 100 - 1.500 �
2.1.2 bis zu 5 Liter 250 - 5.000 �
2.1.3 mehr als 5 Liter 500 - 25.000 �
2.2 Einleiten sonstiger wassergefährdender Flüssigkeiten
2.2.1 in unbedeutenden Mengen 25 – 100 �
2.2.2 in bedeutenden Mengen 1.000 - 30.000 �
2.3 Einleiten von Abwasser
2.3.1 Niederschlagswasser von befestigten Grundstücken 50 – 500 �
2.3.2 gewerbliches Abwasser 500 - 7.500 �
2.3.3 mit Giftstoffen 2.500 - 50.000 �
2.3.4 häusliches Abwasser nach Vorklärung 50 - 1.000 �
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Genehmigung für Veranstaltung ?

Bußgeld- und Verwarnungsgeldkatalog zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach dem Landeswaldgesetz (Buß- und Verwarnungsgeldkatalog LWaldG)
2.4 Unbefugtes 
- Fahren, (§ 83 Abs. 2 Nr. 4) Verwarnung bis 35 � Bußgeld bis 155 �
- Abstellen Kraftfahrzeuge (§ 37 Abs. 4 Nr.1)

Bevor der Umweltbeauftragte 
einschreitet, sollte er sich 
davon überzeugen, ob nicht 
evtl. Ausnahmen in einer 
Genehmigung erteilt wurden.

Daher ist es vorteilhaft die 
Genehmigung vorab zu 
lesen.
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Danke! … und eine schöne Motorsportsaison 2007


